
Seit 1993 ist in Deutschland die Sicherung von Kindern im 
Fahrzeug gesetzlich vorgeschrieben. Seitdem werden immer 
mehr Kinder ordnungsgemäß unter Verwendung von Kinder-
sitzen  gesichert. Aber auch heute sind in über 60 Prozent aller 
Fälle  Kinder nicht richtig gesichert: Autokindersitze werden gar 
nicht oder falsch eingebaut und Kinder falsch angeschnallt. 
Die Kind + Jugend setzt sich in Kooperation mit der AKTION 
AUTOKINDERSITZ dafür ein, die Sicherungsquote bei Kindern 
weiter zu verbessern. Sie als Fachhändler können mit Ihrer 
kompetenten Beratung dazu beitragen, die Gesundheit und das 
Leben von Kindern zu schützen.

Mach den Test!

Testen Sie Ihr Know-how beim Kindersitzverkauf! 

?  Woran erkennt man am Sitz, für welches Gewicht 
er zugelassen ist?

a)  Wenn das Kind den Sitz selber heben kann, ist der Sitz 
richtig.

b)  Es gibt ein Prüfzeichen, auf dem der Gewichtsbereich 
 ange geben ist, für den der Sitz vorgesehen ist.

c) Das vorgesehene Alter ist in das Design eingearbeitet.
Lösung: Antwort B ist richtig.

?  Wie kann eins von drei Kindern auf der Rückbank 
 ge sichert werden, wenn nur ein Beckengurt vor handen 
ist?

a) Gar nicht. Es darf nicht mitfahren.
b) Es muss mit einem Fangtischsystem gesichert werden. 
c)  Wenn die Rückbank groß genug ist und in der Mitte nur ein 

Zwei-Punkt-Gurt vorhanden ist, sollte das entsprechende 
Kinderrückhaltesystem explizit für Zwei-Punkt-Gurte zuge-
lassen sein.

Lösung: Antwort C ist richtig.

?   
Dicke Winterkleidung im Kindersitz…

a)  behindert das Kind weil es sich noch weniger bewegen 
kann und schneller unruhig wird.

b)  schützt das Kind weil es nicht so sehr friert und bei einer 
Kollision die Gurtbelastung zusätzlich gedämpft wird.

c) verzögert deutlich das Einsetzen der Rückhaltewirkung.
Lösung: Antwort C ist richtig.

?  Ein Wechsel von der Babyschale in ein vorwärts 
 gerichtetes Kinderrückhaltesystem ist anzuraten wenn 
das Kind…

a)  mehr als 9 kg Körpergewicht hat und ein hochwertiges 
 Hosenträgersystem verwendet wird.

b) in der Babyschale nicht mehr gut Platz hat.
c)  das Kind mit dem Scheitel über den Schalenrand ragt 

und bereits gut sitzen kann.
Lösung: Nur bei Antwort C ist ein Wechsel 

in Fahrtrichtung wirklich angeraten.

?   
Ein Kindersitz mit Isofixsystem und Stützfuß darf…

a)  nur in Fahrzeugenmodellen verwendet werden die in der 
 Fahrzeugtypenliste vermerkt sind.

b) in jedem Fahrzeug mit Isofixhalterungen verwendet werden.
c)  in jedem Fahrzeug mit Isofixhalterungen verwendet werden, 

wenn der Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung verwendet 
werden kann.

Lösung: Antwort A ist richtig.

?  Der Frontairbag ist für rückwärts gesicherte Kinder 
 gefährlich weil…

a)  beim Aufblasen des Airbags das Kind heftig gegen die 
 Vorderlehne des Fahrzeuges gedrückt wird.

b) das Kind unter dem offenen Airbag ersticken kann.
c) das Kind hart am Kopf getroffen werden kann..

Lösung: C ist richtig. Ersticken und erdrückt werden sind Märchen.

  Betonen Sie, dass sie ein Produkt verkaufen, das Leben 
und Gesundheit rettet!
Erinnern Sie daran, dass der Kindersitz kein Luxusprodukt 
ist, sondern das Leben und die Gesundheit der eigenen Kin-
der retten kann. Eltern denken bei der Ernährung, Spielzeug 
usw. auch an die Gesundheit ihrer Kinder.

  Warnen Sie vor Second Hand-Sitzen!
Machen Sie darauf aufmerksam, dass Brüche in der Sitz-
schale unter dem Textilbezug oft nicht entdeckt werden. Oft 
fehlt zudem die Bedienungsanleitung oder Klettverschlüsse 
und Gurtschlösser funktionieren nicht mehr so gut. Alte 
Sitze sind zudem sicherheitstechnisch veraltet.

  Erklären Sie den vorgeschriebenen Standard!
Machen Sie Ihre Kunden immer beiläufig darauf aufmerk-
sam, dass Uraltsitze (Prüfzeichen ECE 44/01-02), wie sie 
manchmal noch auf Second Hand-Märkten angeboten 
werden, ab 8. April 2008 verboten sind. Es dürfen dann nur 
noch Sitze verwendet werden, auf denen das Prüfzeichen 
ECE 44/03 und 04 angebracht ist (Prüfnummer auf dem 
Etikett muss mit 03 oder 04 beginnen).

  Machen Sie auf die Sicherungspflicht z.B. durch Groß-
eltern und Bekannte aufmerksam!
Fragen Sie Ihre Kunden, ob Großeltern oder andere Ver-
wandte oder Bekannte deren Kinder oft transportieren und 
machen Sie auf die Sicherungspflicht bis zum Alter 12 Jahre 
aufmerksam! Wer Kinder nicht sichert, riskiert 40 Euro Buß-
geld und einen Punkt in Flensburg!
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